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Polizeilicher Opferschutz Hamburg

Häusliche Gewalt und Stalking –
Wie kann die Polizei weiterhelfen?
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Gefahrenabwehr Strafverfolgung

Gefährderansprache / Platzverweis / 
Gewahrsamnahme 

Sichere Unterbringung d. Geschädigten

Kontakt- und Näherungsverbot

Aufenthaltsverbot

Meldung an Jugendhilfe

Erste Maßnahmen zur 
Abwendung der akuten Gefahr

Beweissicherung

Fertigung einer Strafanzeige

Maßnahmen Opferbetreuung

sichere Unterbringung der Geschädigten 
(z.B. im Frauenhaus, 

Operativer Opferschutz)

Weiterleitung in das Hilfesystem

Übermittlung der Opferdaten
an die auf Beziehungsgewalt 

spezialisierte Beratungsstelle intervento
bei vorliegendem Einverständnis 

d. Geschädigten

Interventionskette  Polizei bei Häuslicher Gewalt und Stalking

Informationen über 
Opferrechte/Entschädigungsleistungen 

und 
Opferhilfeeinrichtungen

Wegweisung und Betretungsverbot

längerfristige Ingewahrsamnahme

Stand: 11/20

Zeugenermittlung und 
-vernehmung

Institut für Rechtsmedizin

weitere strafprozessuale 
Maßnahmen

wie z. B. Durchsuchung, 
erkennungsdienstliche 

Behandlung, …

Verantwortliche Vernehmung 
des Beschuldigten

Übergabe der Ermittlungsakte 
an die Staatsanwaltschaft 

(Sonderdezernat 
Beziehungsgewalt)

Notruf / Hinweis / Strafanzeige

Grundlegende Hinweise 
auf zivilrechtliche Möglichkeiten (GewSchG)

Individuelle Schutzmaßnahmen
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Wir sind für Sie da, wenn Hamburg hinschaut!


